
Vorlage B139/2024 
 
Für den/die 
 
Gremien Termin TOP Einst. Ja Nein Enth. Bemerkung 
Bauausschuss 01.07.2024       

Gemeindevertretung 04.07.2024       
 
Großenlüder, den 18.06.2024, 09.0101.04, M13 Stockhäuser 
Straße  Am Roten Weg/2 Bauleitplanverfahren/22 Frühzeitige 
Beteiligung/226 Ergebnis und Auswertung 

 
Bürgermeister: 

 
46. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Bebauungsplan Nr. 13 "Stockhäuser Straße / Am 
Roten Weg" in der Gemarkung Müs; 
 
hier: Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB  

 
sowie Beschluss zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und 

Offenlegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

Erläuterung: 

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB erfolgte im April/ 
Mai 2024, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte im Zeitraum vom 
15.04.2024 bis 17.05.2024. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise einge-
gangen.  

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 

Folgende Behörden haben im Rahmen der Offenlage keine Stellungnahme eingereicht: 

- Arbeitsgemeinschaft anerk. Naturschutzverbände im Landkreis Fulda  
- Bischöfliches Generalvikariat Fulda 
- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
- Deutsche Bahn AG 
- Deutsche Gebirgs- und Wandervereine 
- Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
- Finanzamt Fulda 
- Gemeindevorstand der Gemeinde Bad Salzschlirf 
- Gemeindevorstand der Gemeinde Wartenberg 
- Kreisbauernverband Fulda 
- Kreishandwerkerschaft Fulda 
- Landesjagdverband Hessen e.V. 
- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Denkmalschutz  
- Hessisches Landesamt für Denkmalpflege  
- Polizeipräsidium Osthessen/Regionaler Verkehrsdienst Fulda 



- Regierungspräsidium Kassel Abt. 31.4, Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Oberirdi-
sche Gewässer, Hochwasserschutz  

- RhönEnergie Osthessen GmbH 
- Verband Hessischer Fischer  
- Wasser- und Bodenverband  

 
Da die Frist für die Trägerbeteiligung am 17.05.2024 abgelaufen ist, und einer der Träger öffentli-
chen Belange eine Fristverlängerung bis zum 27.05.24 beantragt hat, kann davon ausgegangen 
werden, dass keine weiteren Anregungen zu erwarten sind. 

Folgende Behörden haben in ihren Stellungnahmen keine Bedenken, Hinweise oder Anregun-
gen vorgetragen:  
 

- Avacon Netz GmbH v. 12.04.24 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr v. 

11.04.24 
- Gascade Gastransport GmbH v. 23.04.24 
- Gemeinde Hosenfeld v. 25.04.24 
- Gemeinde Neuhof v. 17.04.24 
- Handwerkskammer Kassel v. 03.05.24 
- Industrie- und Handelskammer Fulda v. 17.05.2024 
- K+S Kali GmbH v. 07.05.24 
- NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH / BIL-Auskunft v. 16.04.24 
- Magistrat der Stadt Fulda v. 22.04.24 
- Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) v. 13.05.24 
- Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda v. 06.05.24 
- Regierungspräsidium Kassel, Dez. Forsten, Jagd, Abt. 21/11 v. 15.04.24  
- Regierungspräsidium Kassel Abt 34, Bergbau, v. 26.04.24  
- Vodafone West GmbH v. 08.05.24 
- TenneT TSO GmbH v. 11.04.24 

 
Folgende Behörden haben in ihren Stellungnahmen Anregungen und Hinweise vorgetragen:  
 

- Amt für Bodenmanagement Fulda v. 16.04.24 
- BUND für Umwelt und Naturschutz Landesverband Hessen e.V. v. 27.05.24 
- Deutsche Telekom Technik GmbH NL Südwest v. 03.05.24 
- Hessen Mobil Fulda v. 07.05.24 
- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Bauen und Wohnen, Bauaufsicht v. 15.05.24 
- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz v. 15.05.24 
- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Gefahrenabwehr v. 15.05.24 
- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Natur und Landschaft v. 15.05.24 
- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Landwirtschaft v. 15.05.24 
- Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Immissionsschutz v. 15.05.24 
- OsthessenNetz GmbH v. 14.05.24 
- Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst v. 03.05.24 
- Regierungspräsidium Kassel Abt. 31.2, Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, 

Bodenschutz v. 26.04.24 
- Regierungspräsidium Kassel, Dez. Regionalplanung v. 17.05.24 
- Regierungspräsidium Kassel Abt Immissionsschutz, v. 14.05.24  
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Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen sowie Würdigung: 

Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

01 Amt für Bodenmanagement Fulda v. 16.04.2024 
1) Einwendungen 
Einwendungen sind nicht erkennbar. 
2a) Eigene Planungen 
Eigene Planungen existieren für das Plangebiet nicht. 
2b) fachliche Informationen 
Das Flurstück 30/1 liegt in der Flur 13 der Gemarkung Müs. Ich bitte um Korrektur der 
Begründung unter 2.2 Räumlicher Geltungsbereich.  
Auf § 1 (Planunterlagen) der Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 
1, 1991, S. 58) wird hingewiesen; eine aktuelle örtliche Überprüfung des Liegen-
schaftskatasters ist nicht erfolgt. Ein Erfordernis zur Einleitung einer Flurbereinigung 
oder einer anderen Maßnahme zur Verbesserung der· Agrarstruktur ist nicht erkenn-
bar; insoweit erfolgt die gemäß § 187 Absatz 3 Baugesetzbuch (neugefasst durch Be-
kanntmachung vom 03.11.2017, BGBI. 1, S. 3634) gebotene Beteiligung der Oberen 
Flurbereinigungsbehörde nicht. 

 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
Dies wird in der Begründung korrigiert.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein aktuel-
ler Auszug aus dem Liegenschaftskataster wurde am 
20.07.23 über die Hessische Verwaltung für Boden-
management und Geoinformation (Geodaten online) 
bezogen.  
 
Eine Flurbereinigung ist nicht beabsichtigt.  

06 BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland i.A. BUND Hessen e.V. (Landes-
verband) v. 27.05.24: 
wir begrüßen es zu einem so frühen Zeitpunkt in die Planung einbezogen zu werden 
und bedanken uns für die Fristverlängerung zur Abgabe einer ausführlichen Stellung-
nahme bis zum 27. Mai 2024. 
Wir möchten daher nachstehend unsere Anregungen zur Planung eines möglichst 
nachhaltigen Baugebietes mit verbesserter grün-blau-gelben Infrastruktur geben.  
Diese Stellungnahme erfolgt im Auftrag des BUND Hessen e.V. (Landesverband). 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

06 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. Eine Vorabstim-
mung der Ausgleichsmaßnahmen mit den zuständi-
gen Behörden ist bereits erfolgt und wird im Entwurf 
des Bebauungsplans festgelegt.  
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Der Abstand von 140 
m zum FFH-Gebiet lässt keine Rückschlüsse darauf 
zu, dass ein Verbotstatbestand gegen den § 44 
BNatSchG vorliegt. Auf bloßen Verdacht ohne kon-
krete Anhaltspunkte sollen naturschutzfachliche Un-
tersuchungen nicht durchgeführt werden. 

06 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Wahl des Ver-
fahrens obliegt der Gemeinde Großenlüder.  

06 

 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen.  

06 

 

 

06 

 

 

06 

 

Die Gemeinde Großenlüder hat in den letzten Jahren 
vermehrt Baulücken überplant, so auch im Ortsteil 
Müs, z.B. das Baugebiet „Kastanienweg“. Weiterhin 
ist die Gemeinde Großenlüder bemüht einzelne Bau-
lücken zu schließen, was in den vergangenen Jahren 
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

auch gelungen ist. Somit stimmen wir ihren Anregun-
gen zu, bleiben jedoch bei der geplanten Ausweisung 
des kleinen Baugebietes, da es auch ein „Lücken-
schluss“ von einer bebauten Ortslage darstellt. Sämtli-
che Erschließungen für diesen Lückenschluss mit 
„Straßenerschließung, Kanal- Wasser- und Stromver-
sorgung“ sind bereits vorhanden, so dass hier ein 
wirtschaftlicher Lückenschluss einer Baulücke vollzo-
gen werden kann.  

06 

 

 

06 

 

Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt eine Ergänzung 
im Textteil unter Punkt I.H.2.  

06 
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die bisherige Fest-
setzung wird als ausreichend angesehen. 

06 

 

Die Bemühungen für mehr Klimaschutz werden zur 
Kenntnis genommen, müssen sich aber im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten bewegen. Die Ge-
meinde hat derzeit keine Solarpflicht für Neubauten 
festgesetzt.  
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06 

 

 

06 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Die Gemeinde ist nicht befugt, eine Solarpflicht für 
Neubauten festzusetzen. 

06 

 

 

06 

 

Diese gesetzlichen Regelungen bestehen ohnehin. 
Eine Ergänzung wird nicht für erforderlich gehalten.  
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

 

 

 

06 

 

 

06 

 

 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine Festlegung von 
Saatgutmarken wird im Rahmen einer Bauleitplanung 
von der Gemeinde Großenlüder nicht vorgenommen. 
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Gemeinde Gro-
ßenlüder legt im Rahmen der Gestaltungssatzung 
keine Farbgestaltungen der Fassaden fest.  

06 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Gemeinde trifft 
Festsetzungen das keine Schottergärten entstehen, 
eine Festlegung der weiteren Freiflächen sollte der 
Bauherr selbst entscheiden können. Der mögliche 
Versiegelungsgrad ist über die GFZ geregelt.  

06 

 

 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. Es erfolgt eine 
Änderung/ Ergänzung im Textteil unter Punkt II.4. 
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt eine Änderung/ 
Ergänzung im Textteil unter Punkt II.4. 

06 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Gemeinde Gro-
ßenlüder möchte eine einheitliche Regelung in ihren 
Bebauungsplänen und hält eine Ergänzung nicht für 
erforderlich.  
 
Die textliche Festsetzung unter Punkt II. 5 basiert auf 
einem Vorschlag des Arbeitskreises Lichtverschmut-
zung innerhalb der Organisation der anerkannten Na-
turschutzverbände im Landkreis Fulda aus einem vor-
angegangenen Bauleitplanverfahren. 

06 Des Weiteren regelt § 35 Abs.2 HeNatG die spektrale Zusammensetzung des Lichts, 
die eine möglichst geringe Anlockwirkung entfalten soll und § 35 Abs. 4, 5 HeNatG die 
Abschaltverpflichtungen und Werbebeleuchtung. 
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die textliche Festset-
zung unter Punkt II. 5 basiert auf einem Vorschlag 
des Arbeitskreises Lichtverschmutzung innerhalb der 
Organisation der anerkannten Naturschutzverbände 
im Landkreis Fulda aus einem vorangegangenen 
Bauleitplanverfahren und wird als ausreichend ange-
sehen.  

06 

 

 
Der Bitte kann nicht entsprochen werden, da es in der 
Gemeinde Großenlüder keine Zisternensatzung gibt, 
somit soll es derzeit bei der Empfehlung bleiben.  
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

 
Die Bemühungen um einen verantwortungsvollen Um-
gang mit dem Thema Regenwasser werden zur 
Kenntnis genommen. Die Gemeinde spricht sich hier-
bei für eine Empfehlung aus.  

06 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen.  
 

06 

 

 



Vorlage: B139/2024  Seite - 13 - 

Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

 

06 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

06 

 

 

06 

 

 

06 

 

Der Bund Naturschutz wird am weiteren Verfahren 
beteiligt.  
Die im Rahmen der Beteiligung eingegangenen Stel-
lungnahmen und deren Würdigung werden öffentlich 
bekannt gegeben.  

11 Deutsche Telekom Technik GmbH v. 03.05.24 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtig, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung: 

 
 
 
 
 

11 Aktuelle Bestandsunterlagen erhalten Sie über unser Web Portal hps://trassenauskun-
kabel.telekom.de/html/index.html oder per E-Mail bei planauskunft.mitte@telekom.de  

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
 

mailto:planauskunft.mitte@telekom.de
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

11 Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und ggf. 
auch außerhalb des Plangebietes erforderlich. Die Telekom prüft derzeit die Voraus-
setzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser 
Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund 
behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau ei-
ner TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen 
Netzes zu verzichten.  

 

11 Für den rechtzeigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit den Erschließungs- und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der in der Signaturgenannten 
Adresse so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn der Erschließungs-
arbeiten schriftlich angezeigt werden sowie um Mitteilung, sobald der Bebauungsplan 
seine Rechtsgültigkeit erlangt hat.  

 

11 Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang auch den Hinweis auf Telekommunikati-
onsgesetz §146 Abs. 2 (TKG), i.V. m. „Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze“ (DigiNetzG): Im Rahmen von ganz oder teilweise aus 
öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für die Bereitstellung von Verkehrsdiens-
ten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet, ist sicherzustellen, 
dass geeignete passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität be-
darfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines Netzes mit sehr hoher Kapazität 
durch Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen. Im Rahmen der 
Erschließung von Neubaugebieten ist stets sicherzustellen, dass geeignete passive 
Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität mitverlegt werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit die Daten des Neubaugebiet über unser Web Portal 
einzugeben. Somit geht alles Prozesskonform mit allen Daten bei der Deutschen Tele-
kom AG ein.  
www.telekom.de/email-kontakt/neubaugebiete-melden 
 
 

 

11 Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen.   

Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt in den textlichen 
Festsetzungen eine entsprechende Ergänzung. 

http://www.telekom.de/email-kontakt/neubaugebiete-melden
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Lfd. Nr. Anregungen/ Bedenken Würdigung der Stellungnahme 

11 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir 
bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen und bei der Aus-
führung beachtet. 

11 Sobald Ihre Vergabeentscheidung getroffen ist, bitten wir Sie, uns Ihren Auftragneh-
mer zu benennen, damit wir zwecks Vergabe unserer Leistungen an diesen herantre-
ten können. Rein vorsorglich und lediglich der guten Ordnung halber weisen wir darauf 
hin, dass -sollten unsere Verhandlungen mit der Firma erfolglos verlaufen-, von Ihrer 
Seite gemeinsam abgestimmte Bauzeitenfenster zur Verlegung der Telekommunikati-
onslinie, während der Erschließungsmaßnahme einzuplanen sind, innerhalb deren wir 
unsere Anlagen mit einem Auftragnehmer unserer Wahl behinderungsfrei ausbauen 
können. Diese Bauzeitenfenster würden in den Koordinierungsgesprächen festzulegen 
sein.  

 
Die gegebene Anregung betrifft die Erschließungspla-
nung und ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung, 
wird jedoch bei den weiteren Planungen beachtet.  

20. Hessen Mobil Fulda v. 07.05.2024 
 
1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen, die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbehörde in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können. 
Hinsichtlich der 46. Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 13 „Stockhäuser Straße / Am Roten Weg“ der Gemeinde Großen-
lüder bestehen seitens Hessen Mobil keine Bedenken. 
Das Plangebiet liegt an der der Kreisstraße 112 zwischen den Netzknoten 5422 022 
und 5423 042 bei Station 2,124 bis 2,249 außerhalb der Ortsdurchfahrt von Müs Gro-
ßenlüder.  
HStrG §23 
Nach dem Hessischen Straßengesetz (HStrG) § 23 dürfen längs der Landesstraßen  
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m bei Landesstraßen außerhalb 
der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurch-
fahrten, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn,  
2. bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Landesstra-
ßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden.   
Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend auch für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren 
Umfangs sowie für Parkflächen, der Errichtung von Zäunen und Werbeanlagen. Wei-
tergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen – keine 
Einwendungen. 
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20 Gemäß HStrG § 23, Abs. 8 kann Hessen Mobil im Einzelfall Ausnahmen von den Ver-

boten des Abs. 1 zulassen, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu ei-
ner offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist oder, wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Abweichung erfordern. Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen versehen 
werden. 
 
Da erkennbar ist, dass bei Einhaltung der Anbauverbotszone gesteigerte Kosten auf 
die Allgemeinheit zukommen würden, Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht ent-
gegenstehen und eine Abweichung vom Anbauverbot mit den öffentlichen Belangen 
vertretbar ist, wird die Zustimmung gemäß HStrG § 23, Abs. 8 zu einer Verringerung 
der Anbauverbotszone entsprechend des Bebauungsplanentwurfs vom 22.1.2024 un-
ter folgenden Bedingungen erteilt: 
 
Folgende Bedingungen sind einzuhalten: � Die Gemeinde Großenlüder verpflichtet 
sich im Rahmen des Bebauungsplanverfahren einer späteren Festsetzung der Orts-
durchfahrt bei km 2,112 zuzustimmen. Hessen Mobil wird das Verfahren zu OD-Verle-
gung nach Erklärung der Rechtkräftigkeit des Bebauungsplans anstoßen. 
 
� Die Grundstücke erhalten direkte Zufahrten zur K 112. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden befürwortet, die Gemeinde 
Großenlüder stimmt der Vorgehensweise zu.  
 
Direkte Zufahrten sind im Bebauungsplan-Entwurf 
vorgesehen und können somit umgesetzt werden.  
 

20 Begründung: 
Gemäß ODR(Ortsdurchfahrtsrichtlinien) Fassung Aug 2008 Punkt 2.1b sowie in Abb.2 
beschrieben, ist bei Schließung der Baulücke auf der Südseite der K112 und der Her-
stellung eines innerörtlichen Charakters, die Ortsdurchfahrtsgrenze so anzupassen, 
dass sich das Plangebiet zukünftig innerhalb der Ortsdurchfahrt befindet.  
In der Örtlichkeit ist festzustellen, dass die Straßenverhältnisse bereits durch einen 
einseitig geführten Gehweg, sowie Straßenbeleuchtung einen innerörtlichen Charakter 
aufweisen, durch den rechtskräftigem Bebauungsplan wären damit alle Kriterien einer 
Innerortslage erfüllt. Die Ortsdurchfahrtsgrenze muss damit hinter die Einmündung 
„Am Roten Weg“ versetzt werden. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt eine Ergänzung 
in der Begründung unter dem Punkt Erschlie-
ßung/Verkehr/Ver- und Entsorgung.  

20 2. Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) 
a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren kön-
nen, mit Angabe des Sachstands 
 keine Äußerung  

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebenen - falls 
Rechtsgrundlage 
 keine Äußerung 

29 Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Bauen und Wohnen, Bauaufsicht 
v. 15.05.24 
gegen die o. g. Bauleitplanung nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen werden 
seitens des Landkreises Fulda folgende Bedenken geltend gemacht: 
 
Aus baurechtlicher Sicht bestehen erhebliche Bedenken gegen die oben genannte 
Bauleitplanung. 
 
Das geplante allgemeine Wohngebiet hat keinen Zusammenhang mit der Wohnbebau-
ung in der Ortslage. Der geplante Geltungsbereich – sowohl im FNP als auch im B-
Plan – sollte die vorhandene Wohnbebauung im Außenbereich miterfassen und auch 
ein Anschluss an die vorhandene Ortslage sollte hergestellt werden. 
 

 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Der 
Zusammenhang mit der Wohnbebauung in der Orts-
lage wird sehr wohl gesehen, da sich die bestehende 
Wohnbebauung bis zur Stockhäuser Straße 15, also 
im unmittelbaren Anschluss östlich an den Geltungs-
bereich, erstreckt und das Gebiet sowohl verkehrlich, 
als auch durch einen öffentlichen Kanal und die öf-
fentliche Wasserversorgung bereits erschlossen ist. 
Die Versorgung mit elektrischer Energie ist ebenfalls 
gesichert.  

29 Seitens der Fachbehörden werden folgende Hinweise und Anregungen gegeben:  
29 Fachdienst Bauen und Wohnen – Immissionsschutz 

Zwischen den Wohnhäusern befindet sich eine große Wiese, die die Gemeinde als 
Bauland ausweisen möchte. Das geplante allgemeine Wohngebiet hat jedoch keinen 
Zusammenhang mit der Wohnbebauung in der Ortslage. 
 
Immissionsschutzrechtlich ist innerhalb des Geltungsbereiches und zur bestehenden 
Bebauung hin kein grundsätzlicher Konflikt zu erwarten. Verkehrslärm von der Kreis-
straße K112 und Nutzungslärm und Gerüche von dem umliegenden landwirtschaftli-
chen Flächen sind zu erwarten. 
 
Wohnflächen im Übergang zum Außenbereich haben mit höheren Immissionsrichtwer-
ten, sei es Lärm oder Geruch, zu rechnen und sind hinzunehmen. 
 
Es wird empfohlen, dass der geplante Geltungsbereich sowohl im FNP als auch im B-
Plan die vorhandene Wohnbebauung im Außenbereich miterfasst und auch ein An-
schluss an die vorhandene Ortslage hergestellt wird. Hierbei ist Rücksicht auf die vor-
handene Landwirtschaft zu nehmen. 
 

 
Der Zusammenhang mit der Wohnbebauung in der 
Ortslage wird sehr wohl gesehen, da sich die beste-
hende Wohnbebauung bis zur Stockhäuser Straße 
15, also im unmittelbaren Anschluss östlich an den 
Geltungsbereich, erstreckt und das Gebiet sowohl 
verkehrlich, als auch durch einen öffentlichen Kanal 
und die öffentliche Wasserversorgung bereits er-
schlossen ist. Die Versorgung mit elektrischer Energie 
ist ebenfalls gesichert. 
Der Anschluss an die vorhandene Ortslage ergibt sich 
durch die geplante Bebauung von selbst.  
Der Hinweis zur Rücksichtnahme auf die vorhandene 
Landwirtschaft wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet.  
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29 Fachdienst Gefahrenabwehr – Brandschutzdienststelle 
 
Gegen die o. g. Bauleitplanung in der vorgelegten Form bestehen aus Sicht des ab-
wehrenden Brandschutzes keine Bedenken, sofern die folgenden Punkte berücksich-
tigt werden: 
� Die maximal zulässige Traufhöhe beträgt 9,5 m. Ein Hubrettungsfahrzeug kann den 
beplanten Bereich innerhalb der Hilfsfrist der Stufe 1 nach Anlage zur FwOV nicht er-
reichen. Für Geschosse mit Aufenthaltsräumen können mit Rettungsgeräten der Feu-
erwehr erreichbare Stellen als zweiter Rettungsweg nur bis zu einer Brüstungshöhe 
von 8 m berücksichtigt werden. 
� Zur Löschwasserversorgung werden keine ausreichend konkreten Festlegungen ge-
troffen. Aufgrund der Einstufung als „Allgemeines Wohngebiet“ ist von einer vorrangi-
gen Errichtung von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 auszugehen. An die Um-
fassungen dieser Gebäude werden bauordnungsrechtlich keine brandschutztechni-
schen Anforderungen gestellt. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist demnach von ei-
ner mittleren Gefahr der Brandausbreitung auszugehen. Nach Interpolation über die 
maximale Geschossflächenzahl von 0,8 kann eine Löschwasserversorgung von min-
destens 96 m³/h für zwei Stunden als den örtlichen Verhältnissen angemessen be-
trachtet werden. 
 
Feuerwehren müssen Systemtrenner verwenden, um gemäß Trinkwasserverordnung 
eine Beeinträchtigung des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei Löschwasserentnah-
men zu verhindern. Diese verursachen bis zu 1 bar Druckverlust. Bei der Wasserent-
nahme aus dem Trinkwassernetz ist deshalb der Betriebsdruck von 2,5 bar nicht zu 
unterschreiten.  
Sofern die Löschwasserversorgung nicht zentral aus dem Trinkwassernetz sicherge-
stellt werden kann, sind unabhängige Löschwasserentnahmestellen vorzusehen. Hier-
für sind insbesondere unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14230 geeignet. 
Deren Standorte und die erforderlichen Flächen sollen bereits im Rahmen der Bauleit-
planung vorgesehen werden. 
Es wird empfohlen, die zur Verfügung stehende Löschwassermenge und Drücke zu 
überprüfen. 
 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis zu Geschossen mit Aufenthaltsräumen 
wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der je-
weiligen Baugenehmigungsverfahren beachtet.  
 
 
 
 
 
Da sich das Baugebiet im direkten Umfeld des Tief-
brunnens befindet und eine Versorgung direkt in das 
Netz erfolgt, können aus dem Netz max. 12 m³/h zur 
Verfügung gestellt werden. Die Löschwasserversor-
gung kann jedoch über das „Gewässer Altefeld“ wel-
ches sich in 135 m Entfernung befindet sichergestellt 
werden. Die vorgesehene Löschwasserversorgung ist 
im Zuge der weiteren Verfahrensschritte mit der Feu-
erwehr Großenlüder und dem Brandschutzamt des 
Landkreises Fulda abzustimmen.  
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29 
 

Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Natur und Landschaft v. 
15.05.2024  
Seitens des Fachdienstes Natur und Landschaft sind folgende Hinweise im Verfahren 
zu berücksichtigen: 

- Die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter oder spiegelnder Glas-
konstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasfläche von mehr als 20 qm 
sind unzulässig. 

- Die externen Ausgleichsflächen sind mit der unteren Naturschutzbehörde noch 
abzustimmen.  

- Gehölzrodungen dürfen nur außerhalb der Brut- und Setzzeit (Oktober bis Fe-
bruar) erfolgen. 

 
Den Anregungen wird gefolgt.  
Es wird eine Festsetzung zu zusammenhängenden 
Glasflächen > 20 m² getroffen.  
Die bereits erfolgte Abstimmung mit der UNB fließt in 
den Entwurf des Bebauungsplanes ein.   
Die gesetzlichen Vorgaben werden beachtet.  
 

29 Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz v.  
15.05.2024 
Der Fachdienst Wasser und Bodenschutz gibt folgende Hinweise: 
Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz soll Niederschlagswasser von Neubau-
vorhaben ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem we-
der wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Die Entwässerung im Trennsystem ist nach dem 
heutigen Stand der Technik der Entwässerung im Mischsystem vorzuziehen, auch im 
Hinblick auf die Neuregelungen der bevorstehenden Europäischen Abwasserkommu-
nalrichtlinie im Hinblick auf Energieneutralität auf Kläranlagen.  
Es sollte daher bei der Erschließungsplanung über den Vorzug eines Trennsystems 
nachgedacht werden, wenn ein Ableitungsweg bis in das Gewässer „Altefeld“ bzw. in 
den privaten Betriebsgraben (Grunddienstbarkeitsregelung erforderlich) zur Verfügung 
steht. 

 
 
 
Die Hinweise /die Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und finden ggf. im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung soweit möglich Berücksichtigung.  
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Abwassersys-
tem schon vorhanden ist und die bereits erschlosse-
nen Flächen über ein Mischsystem entwässert wer-
den.  

29 Landkreis Fulda, Kreisausschuss, Fachdienst Landwirtschaft v. 15.05.24 
Für den erforderlichen Eingriff-Ausgleich und Ersatz soll die Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen unterbleiben. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

37 OsthessenNetz GmbH, v. 14.05.2024 
Gegen den Vorentwurf des oben genannten Bebauungsplans bestehen unsererseits 
keine grundsätzlichen Bedenken. Die geplanten Baugrundstücke sollen über das in 
der „Stockhäuser Straße“ vorhandene 1-kV-Ortsnetz aus der vorhandenen Trafosta-
tion „Müs/ An der Altefeld“ mit elektrischer Energie versorgt werden. 
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Die Hinweise / Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die dargestellte Stromversorgungskabeltrasse wird in 
den Bebauungsplan eingetragen. 
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39 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen v. 
03.05.2024 
über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst 
aussagefähige Luftbilder vor. 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit 
dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkennt-
nisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine 
systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampf-
mittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Bauausführung beachtet. 
 
 

40.1 Regierungspräsidium Kassel Dez. Forsten, Jagd  v. 15.04.2024 
Forstrechtliche Belange werden durch das Vorhaben nicht berührt. Gegen die Planung 
bestehen keine forstrechtlichen Bedenken. Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz 
(HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 
22.02.2022 (GVBl. S. 126). 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen – 
keine Bedenken 

40.2 Regierungspräsidium Kassel Dez. Regionalplanung, Bauleitplanung, Bauauf-
sicht, Regionalentwicklung  v. 17.05.2024 
Der Geltungsbereich der Planung ist im Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft überlagert von einem Vorbehaltsgebiet für be-
sondere Klimafunktionen festgelegt. 
Die regionalplanerischen Festlegungen stehen einer Inanspruchnahme der Fläche 
nicht grundsätzlich entgegen. Allerdings sind abgesetzt von den Ortslagen liegenden 
Siedlungsflächen (Splittersiedlungen) nicht mit den Zielen des RPN vereinbar. Ebenso 
bildet die Bebauung westlich der „Stockhäuser Straße 7 bzw. 9“ eine unerwünschte 
fingerförmige Siedlungsentwicklung in den Außenbereich.. 

 
 
 
Diese Einschätzung des RP Kassel wird zur Kenntnis 
genommen und wird nicht geteilt. Die Entstehung ei-
ner Splittersiedlung wird hier nicht gesehen, da das 
Gebiet bereits sowohl verkehrlich, als auch abwasser- 
und wassertechnisch sowie elektrisch erschlossen ist.  

 Ich empfehle daher die Planung zu überdenken und zu prüfen, ob geeigneten Be-
standsflächen oder zumindest an die Ortslage  angrenzende Flächen für eine entspre-
chende Entwicklung zur Verfügung stehen. 
Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften 

Die Gemeinde Großenlüder hat in den letzten Jahren 
vermehrt Baulücken überplant, so auch im Ortsteil 
Müs, z.B. das Baugebiet „Kastanienweg“. Weiterhin 
ist die Gemeinde Großenlüder bemüht einzelne Bau-
lücken zu schließen, was in den vergangenen Jahren 
auch gelungen ist. Somit stimmen wir ihren Anregun-
gen zu, bleiben jedoch bei der geplanten Ausweisung 
des kleinen Baugebietes, da es auch ein „Lücken-
schluss“ von einer bebauten Ortslage darstellt. Sämtli-
che Erschließungen für diesen Lückenschluss mit 
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„Straßenerschließung, Kanal- Wasser- und Stromver-
sorgung“ sind bereits vorhanden, so dass hier ein 
wirtschaftlicher Lückenschluss einer Baulücke vollzo-
gen werden kann.  
Weiterhin ist anzumerken, das die Überprüfung der 
Bestandsflächen ergeben hat, dass derzeit keine Ver-
fügbarkeit für weitere Flächen in der Ortslage besteht.  

40.4 Regierungspräsidium Kassel Abt. 34-61 v. 26.04.2024; Dez. Bergbau 
Vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus 
stehen dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht ent-
gegenstehen. 
Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernates des Regierungspräsidi-
ums Kassel nicht ein. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen – keine Be-
denken. 

40.3 Regierungspräsidium Kassel Abt. 31.2 v. 26.04.2024 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
Im Gemeindegebiet vom Großenlüder soll weiterer Wohnraum geschaffen werden. Die 
hierfür vorgesehenen Grundstücke sind derzeit dem Außenbereich gemäß § 35 
BauGB zuzuordnen. 
In den Absätzen 1 und 2 des v. g. Paragrafen wird u. a. geregelt, welche Vorhaben im 
Außenbereich zulässig sind. Mit der hier zu beurteilenden Bauleitplanung soll für das 
Vorhaben „Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes mit vier Bauplätzen“ das 
Planungsrecht geschaffen werden.  
Der in den vorliegenden Planzeichnungen dargestellte Geltungs-bereich befindet sich 
außerhalb amtlich festgesetzter und geplanter Wasser- und Heilquellenschutz-gebiete 
(vgl. folgende Abbildung 1) und gleichfalls in keinem nach dem gültigen Regionalplan 
Nordhessen 2009 ausgewiesenen „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ent-
sprechend in der Begründung ergänzt.   
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 Die Beurteilung des Vorhabens hinsichtlich der Belange des allgemeinen Grundwas-
serschutzes i. S. des § 5 WHG, obliegt der Unteren Wasserbehörde beim Kreisaus-
schuss des Landkreises Fulda. Die v.g. Zuständigkeitsregelung ergibt sich aus § 65 
Abs. 1 HWG.  
Hinweise:  
� Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in ausreichender Güte und Menge 
liegt in der Eigenverantwortung der Gemeinde Großenlüder. Daher wird angemerkt, 
dass im Rahmen der Bedarfsbilanzierung die genehmigten Wasserrechte und etwaige 
Lieferbeziehungen bei der Ausweisung weiterer Baugrundstücke mit zu beachten sind. 
Hierzu bedarf es einer frühzeitigen Abstimmung mit dem Eigenbetrieb „Gemeinde-

 
Die Untere Wasserbehörde beim Kreisausschuss des 
Landkreises Fulda wurde beteiligt.  
 
 
 
Der Hinweis zur Sicherstellung der Trinkwasserver-
sorgung wird zur Kenntnis genommen.  
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werke Großenlüder“, um auch bei ggf. vorübergehenden Versorgungsengpässen wei-
tergehende Möglichkeiten einer Deckung des zukünftigen Wasserbedarfs zu prüfen. 

 � Nach dem vorliegenden Umweltbericht (vgl. S. 15, 26) sollen nicht im o. a. Geltungs-
bereich vollständig auszugleichende vorhabenbezogene Eingriffe in Natur und Land-
schaft mit einer externen Maßnahme kompensiert werden. Eine Beurteilung dieser 
Kompensationsmaßnahmen ist aus Sicht des Grundwasserschutzes erst mit einer de-
taillierten Maßnahmenbeschreibung (insb. zur Lage in der Örtlichkeit) möglich. 

Die entsprechenden Angaben hierzu werden ergänzt.  

40.3 Regierungspräsidium Kassel Abt. 31.2 v. 26.04.2024 
Altlasten, Bodenschutz 
Nachsorgender Bodenschutz: 
Nach aktueller Recherche im zentral geführten Fachinformationssystem „Altflächen 
und Grundwasserschadensfälle“ (FIS AG) des Landes Hessen sind mir für den Pla-
nungsbereich weder Altablagerungen oder Altstandorte im Sinne von § 2 BBodSchG 
noch Grundwasserschadensfälle (Gewässerverunreinigungen im Sinne von § 57 des 
HWG) bekannt. Bezüglich des nachsorgenden Bodenschutzes ergeben sich somit 
keine Vorgaben oder Einschränkungen. 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung übernommen.  

 Vorsorgender Bodenschutz: 
In Bezug auf den gem. § 1 HAltBodSchG geforderten vorsorgenden Bodenschutz wer-
den die Ausführungen zum Schutzgut Boden hinsichtlich der Erhebung und Beschrei-
bung des Ist-Zustands und der Auswirkungsprognose als ausreichend beurteilt. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 In Hinblick auf die textlichen Festsetzungen „III Hinweise – G. Vorsorgender Boden-
schutz (2)“ weise ich darauf hin, dass am 01.08.2023 eine Novellierung der BBodSchV 
in Kraft getreten ist, sodass der Hinweis auf § 12 BBodSchV nicht mehr zutreffend ist 
und stattdessen auf die Anwendung der §§ 6-7 BBodSchV n.F. hin-gewiesen werden 
sollte. Ich empfehle diesen Absatz durch folgenden Passus zu ersetzen: 
„Überschüssige Erdmassen sind einer möglichst hochrangigen Verwertung im Sinne 
der Abfallhierarchie nach §§ 6-8 KrWG zuzuführen. Erfolgt die Verwertung durch Auf- 
oder Einbringen auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die Anforderun-
gen der §§ 6-7 BBodSchV i.V.m. der Vollzugshilfe der LABO zu §§ 6 – 8 BBodSchV zu 
beachten. Ansonsten gelten die Anforderungen der jeweils annehmenden Stelle. Et-
waige Zulassungserfordernisse nach anderen Rechtsbereichen bleiben davon unbe-
rührt.“ 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird an 
der entsprechenden Stelle überarbeitet.  

 Im Zuge der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist dem Umweltbericht grundsätzlich 
eine bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung auf Grundlage der „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rhein-

Der Anregung wird gefolgt. Die bodenfunktionale 
Kompensationsbetrachtung wird in den Unterlagen er-
gänzt.  
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land-Pfalz“ des HLNUG, Wiesbaden (Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 16) bei-
zufügen. 

40.6 Regierungspräsidium Kassel Abt. 33.2-61 v. 14.05.2024 
nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen bestehen aus Sicht des von mir zu beurtei-
lenden gewerblichen Immissionsschutzes gegen die o. g. Planungen keine grundsätzli-
chen Bedenken.   
Besondere Hinweise oder Anmerkungen können nicht gegeben werden.  

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen – 
keine Bedenken. 
 
  

 

 

 

Anlage



 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB und frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die 46. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan Nr. 13 „Stockhäuser Straße / Am Roten Weg“ in 
der Gemarkung Müs eingegangenen Stellungnahmen nach der Vorlage.  
 
Nach der Einarbeitung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung ist die Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die Offenlegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durch-
zuführen.  
 

 
 
Abstimmungsergebnisse: 
 
 GVT BAU    

Mitgliederzahl      

Anwesende      

dafür      

dagegen      

Enthaltung      

 




